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Tätigkeitsbereich - Gesamtvorstand und Vorstand
1. Der Gesamtvorstand legt die allgemeinen Richtlinien für die Leitung des Verbandes fest. Ihm obliegen

die Geschäftsführung und die Leitung des Verbandes nach innen und außen. Zur Zuständigkeit des
Vorstandes gehören insbesondere

a) Aufstellung der Tagesordnung für Versammlungen
b) Entscheidung über die Aufnahme neuer Mitglieder
c) Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
d) Entscheidung über Verwendung der Mittel
e) Alle sonstigen, täglich anfallenden Arbeiten, die zu einer ordnungsgemäßen Führung des Verbandes

notwendig sind.

2. Der 1. Vorsitzende erteilt die notwendigen Anweisungen an seine Vorstandskollegen und überwacht
deren Tätigkeit. Er beruft die Vorstandssitzungen ein, leitet diese und stellt die Tagesordnung auf.
Vorschläge von Vorstandsmitgliedern zur Tagesordnung müssen von ihm auf dieselbe gesetzt werden.

Tätigkeitsbereich - Schriftführer
Dem Schriftführer obliegt die Protokollführung der Versammlungen, Vorstands- und Schiedsgerichtssitzun-
gen. Die Versammlungs- und Sitzungsprotokolle des Vorstandes sind von ihm und dem 1. Vorsitzenden
zu unterschreiben. Die Sitzungsprotokolle des Schiedsgerichtes sind von ihm und dem Schiedsgerichtsvor-
sitzenden zu unterschreiben. Ihm obliegt die Erledigung von schriftlichen Arbeiten nach Anweisung des 1.
Vorsitzenden oder dessen Vertreter.

Tätigkeitsbereich - Kassenwart
1. Der Kassenwart ist für die ordnungsgemäße Führung der Kasse und Buchhaltung verantwortlich. Alle

Rechnungsbelege und Zahlungsanweisungen müssen von ihm und dem 1. oder 2. Vorsitzenden unterze-
ichnet werden.

2. Über außerordentliche Ausgaben entscheidet der geschäftsführende Vorstand.

Tätigkeitsbereich - Spielbetriebskommission
Die Spielbetriebskommission besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Kommissar für
Regelüberwachung und den Klassenleitern.

Sie ist in Verbindung mit dem geschäftsführenden Vorstand für den reibungslosen Ablauf des Spielbetriebes
(Verbandsspiele, Nachholspiele, Wiederholungsspiele, Pokalspiele sowie der Relegations- bzw. Entschei-
dungsspiele) verantwortlich und führt gleichzeitig eine Liste über die Tabellenstände. In ihrer Rechtsprechung
obliegt ihr das Aussprechen von Ordnungsstrafen gemäß § 11 Abs. 1 - 8 der GO.
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Tätigkeitsbereich - Schiedsgerichtswesen
1. Das Schiedsgericht richtet zu außergerichtlichen Bereinigungen von Streitigkeiten. Dieses ist zuständig

für Streitfälle aller Art zwischen den einzelnen Vereinen, sofern dies nicht anders bestimmt ist.

2. Alle sonstigen Bestimmungen sind in § 17 der Satzung festgelegt.

Generalversammlung - Einberufung
1. Alljährlich findet mindestens eine ordentliche Mitgliederversammlung gemäß § 13 der Satzung statt.

2. In der Versammlung sind die Vereine, die durch ihre Delegierten vertreten sind, teilnahme- und stimm-
berechtigt.

3. Ehrenmitglieder können an der Generalversammlung ohne Stimmberechtigung teilnehmen. Der Ehren-
präsident ist stimmberechtigt.

4. Die Feststellung der Anzahl der Delegierten, die auf die einzelnen Vereine entfallen, geschieht durch
die Geschäftsführung des STFV auf Grund der gemeldeten Mannschaften pro Verein.

5. Die Generalversammlung beschließt über alle Angelegenheiten des STFV, soweit in diesen Satzungen
nichts anderes bestimmt ist. Insbesondere beschließt die Generalversammlung über SatzungsÄnderun-
gen sowie über Erhebungen von Sonderbeiträgen.

Versammlungsleitung
1. Die Versammlung leitet der 1. Vorsitzende oder sein Vertreter. Der Versammlungsleiter eröffnet

die Versammlung. Er stellt die ordnungsgemäße Einberufung und damit die Beschlussfähigkeit der
Versammlung fest. Er gibt die Zahl der Stimmberechtigten und die Tagesordnung bekannt.

2. Der Versammlungsleiter lässt die Punkte in der Reihenfolge behandeln und wenn erforderlich, darüber
abstimmen.

3. Dem Versammlungsleiter stehen alle zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlichen Befugnisse zu.
Ist die ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung gefährdet, kann er insbesondere das Wort
entziehen.

Worterteilung und Rednerfolge
1. Zur Aussprache der einzelnen Tagesordnungspunkte erstellt der Versammlungsleiter eine Rednerliste

auf.

2. Das Wort zur Aussprache erteilt der Versammlungsleiter. Die Worterteilung erfolgt in der Reihenfolge
der Rednerliste.

3. Zur tatsächlichen Richtigstellung, zur Geschäftsordnung oder zur Beantwortung einer zur Sache
gehörenden Frage ist auch das Wort außer der Reihe zu erteilen, jedoch erst wenn der Vorredner
ausgesprochen hat. Der Versammlungsleiter kann zu diesen Punkten immer sprechen.

4. Spricht ein Redner nicht zur Sache, so hat ihn der Versammlungsleiter zur Sache zu rufen. Im Wieder-
holungsfall kann der Versammlungsleiter dem Redner das Wort entziehen.
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Anträge
1. Die Antragsberechtigung zur Mitgliederversammlung ist in § 13 der Satzung festgelegt.

2. Die Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Anträge ist vor der Abstimmung deutlich bekan-
ntzugeben.

3. Alle Anträge müssen schriftlich eingereicht werden; sie sollen eine schriftliche Begründung enthalten.
Anträge ohne Unterschrift werden nicht behandelt.

4. Antragsteller erhalten zu Beginn und am Ende der Aussprache über ihren Antrag das Wort.

5. Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrages ergeben und diesen ändern, ergänzen oder fortführen,
sind zugelassen.

Wahlen
1. Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn sie satzungsgemäß anstehen, auf der Tagesordnung

stehen und bei der Einberufung bekanntgegeben worden sind.

2. Wahlen sind grundsätzlich schriftlich und geheim in der satzungsmäßig vorgeschriebenen Reihenfolge
vorzunehmen, wenn die Versammlung nichts anderes beschließt.

3. Die Generalversammlung kann auf Antrag hin einen Wahlausschuss mit mindestens drei Mitgliedern
(Delegierte) bestellen, welche die Aufgabe haben, die abgegebenen Stimmen zu zählen und zu kontrol-
lieren.

4. Der Wahlausschuss hat einen Wahlleiter zu bestimmen, der während des Wahlvorgangs die Rechte und
Pflichten eines Versammlungsleiters hat.

5. Vor dem Wahlgang hat der Wahlausschuss zu prüfen, ob die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten die
Voraussetzungen erfüllen, welche die Satzung vorschreibt.

6. Ein Abwesender kann gewählt werden, wenn dem Versammlungsleiter vor der Abstimmung eine
schriftliche Erklärung vorliegt, aus der die Bereitschaft, die Wahl anzunehmen, hervorgeht.

7. Vor der Wahl sind die Kandidaten zu fragen, ob sie im Falle einer Wahl das Amt annehmen.

8. Das Wahlergebnis ist durch den Wahlausschuss festzustellen, dem Versammlungsleiter bekanntzugeben
und seine Gültigkeit für das Protokoll schriftlich zu bestätigen.

9. Im Falle eines Ausscheidens von Mitgliedern des Gesamtvorstandes während der Amtszeit beruft der
Gesamtvorstand auf Vorschlag ein geeignetes Ersatzmitglied bis zur nächsten satzungsgemäß fest-
gelegten Wahl.

Kassenprüfer
1. Von der Mitgliederversammlung werden zwei Kassenprüfer auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.

Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Kassenprüfer dürfen dem Vorstand des Verbandes nicht angehören.

2. Sie haben die Pflicht und das Recht, die Kassengeschäfte des Verbandes zu überwachen und den
Jahresabschluss zu prüfen.

3. Sie berichten darüber schriftlich oder mündlich der Mitgliederversammlung und stellen den Antrag auf
Entlastung des Vorstandes bzw. des Kassierers.
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Tätigkeitsbereich - Sport- und Regelkommission
Die SpoRKom setzt sich zusammen aus dem Leiter der SpoRKom, seinem Stellvertreter, dem STFV-
Vorsitzenden oder einem Stellvertreter, dem Schiedsgerichtsvorsitzenden oder einem Stellvertreter sowie je
einem Vertreter aller Mitgliedsvereine. Die Sportund Regelkommission entscheidet über Änderungen und
Ergänzungen der Spielordnungen bzw. des Regelwerkes STFV sowie der Ordnung der SpoRKom. Entschei-
dungen der SpoRKom können von der Mitgliederversammlung per Antrag ergänzt bzw. geändert oder auch
revidiert werden.

Tätigkeitsbereich - Leistungssportkommission
Die Leistungssportkommission ist für die Belange des Leistungssportes innerhalb des Verbandes zuständig.
Sie kümmert sich insbesondere um die Abwicklung und Bedingungen innerhalb der pro-Ligen.

Tätigkeitsbereich - Turnierleitungskommission
Die Turnierleitungskommission ist zuständig für alle Änderungen und Ergänzungen der Ranglistenturnierord-
nung sowie der Ablaufordnung für Turniere und dem Turnierbetrieb förderlichen Belange.

Tätigkeitsbereich - Jugendförderungskommission
Die Jugendförderungskommission kümmert sich sowohl um die Belange der Junioren, welche bereits dem
STFV angeschlossen sind, als auch um die Integration weiterer Kinder und Jugendliche in die Vereine des
STFV. So werden u.a. Kontakte zu Jugendorganisationen und Schulen gesucht, um hier unsere Sportart
vorzustellen und u.a. beim Durchführen von Jugendturnieren (z.B. Beistellung von Tischen) zu helfen.
Damit soll Nachwuchs für den saarländischen Tischfußballsport generiert werden.

Ehrenordnung
1. Für seine Mitglieder beschließt der Verband folgende Ehrungen:

a) die Ehrennadel
b) den Ehrenbrief
c) die Ehrenmitgliedschaft
d) das Amt des Ehrenvorsitzenden

2. Der geschäftsführende Vorstand kann in Anerkennung besonderer Verdienste um den Tischfußballsport
die Ehrennadeln in

a) Bronze
b) Silber
c) Gold
d) Gold mit 1 Stern
e) Gold mit 2 Sternen
f) Gold mit 3 Sternen
g) Ehrenbrief verleihen. Mit ihr werden Mitglieder geehrt, die sich durch langjährige Mitgliedschaft im

STFV-Vorstand oder im Verein ausgezeichnet haben.
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2.1 Die Verleihung der Ehrennadel in Bronze setzt eine 20-jährige ununterbrochene Tätigkeit voraus.

2.2 Die Verleihung der Ehrennadel in Silber setzt eine 25-jährige ununterbrochene Tätigkeit voraus.

2.3 Die Verleihung der Ehrennadel in Gold setzt eine 30-jährige ununterbrochene Tätigkeit voraus.

2.4 Die Verleihung der Ehrennadel in Gold mit einem Stern setzt eine 40-jährige ununterbrochene Tätigkeit
voraus.

2.5 Die Verleihung der Ehrennadel in Gold mit 2 Sternen setzt eine 50- jährige ununterbrochene Tätigkeit
voraus.

2.6 Die Verleihung der Ehrennadel in Gold mit 3 Sternen setzt eine 60- jährige ununterbrochene Tätigkeit
voraus.

2.7 Der Ehrenbrief kann in Würdigung besonderer Verdienste um die Förderung des Tischfußballsports
verliehen werden.

2.8 Anträge von Vereinen auf Ehrung ihrer Mitglieder müssen spätestens bis zum 30. Juni eines jeden
Jahres schriftlich bei der STFVGeschäftsstelle eingereicht werden. Folgende lückenlose Angaben sind dazu
erforderlich:

a) Name und Vorname des Betreffenden (Personalien)
b) Welche Tätigkeit hat der Betreffende bisher im Verein oder im STFV-Vorstand ausgeübt (von wann

bis wann)
c) In welchem Verein hat der Betreffende bisher gespielt (lückenlose Aufstellung)

2.9 Nach eingehender Prüfung des Antrages entscheidet der geschäftsführende Vorstand über die Verleihung
der Auszeichnung.

3. Auf Antrag des STFV-Vorstandes können Personen, die sich besondere Verdienste um den Tischfußball
erworben haben, durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu:

a) Ehrenmitgliedern
b) Ehrenvorsitzenden ernannt werden.

7


	Tätigkeitsbereich - Gesamtvorstand und Vorstand
	Tätigkeitsbereich - Schriftführer
	Tätigkeitsbereich - Kassenwart
	Tätigkeitsbereich - Spielbetriebskommission
	Tätigkeitsbereich - Schiedsgerichtswesen
	Generalversammlung - Einberufung
	Versammlungsleitung
	Worterteilung und Rednerfolge
	Anträge
	Wahlen
	Kassenprüfer
	Tätigkeitsbereich - Sport- und Regelkommission
	Tätigkeitsbereich - Leistungssportkommission
	Tätigkeitsbereich - Turnierleitungskommission
	Tätigkeitsbereich - Jugendförderungskommission
	Ehrenordnung

